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.50 in Deutschland, M . 1.75 im Ausl.
ll 0clb ; durch die Expedition amen vorioireieEinsend-

""g von M . ' ~

Inserate die4-gespaltene Petitzeile 25 Psg . Reklamen
50 Psg . Beilagen -Gebühr : 8000 Excinplare 2V Mk
Anzeigen -Annahme : die Expedition zu Oestrich, so-
>vic alle Annoncen -Expeditionen . — Beitrage werden
iedkiziii NI skian wen » . 111l lim . Einzelm 9ir . 10 Pf

N ». » , Äestrick im Hlljeirrgau , Sonntag , den 21 . Februar 1909. VII. Jaffrg.

<tDorf[mit des lUi’iiiififdjes midi den
ikfdifnllrn der Kommisjimi.

Wir Will ) e lm , von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser,
"" >g von Preußen etc. verordnen im Namen des Reichs,

"nch erfolgter Zustimmung des BundesratS und des Neichs-
tnS«, was folgt:

_ , § 1.
. Wein ist das durch alkoholische Gärung aus dem Safte

cr  frischen Weintrauben hergestellte Getränk.
8 2.

^ Es ist gestattet , Wein aus Erzeugnissen verschiedener
^rkunft oder Jahre herzustellen (Verschnitt ). Dessertwein
(Siid ^ Süßwein ) darf jedoch zum Verschneiden von weißem
^eine anderer 2lrt nicht verwendet werden.

8 3-
Dem aus inländischen ^Trauben gewonnenen

^aubeuniost oder dem Wein , bei Herstellung von Rotwein
"uch der vollen Traubenmaische , darf Zucker, au ch in r einem
"Raffer gelöst,  zugesetzt werden , um einem natür-

l che „ Mangel  a n Z u cke r b e z iv. Alkohol oder e i n em
"b ermaß  an Säure insoweit  abzuhelfen , als es

B es cha f f en h e i t d e s aus Trauben gleicher Art
" " o Herkunft in guten  I a h r g ä n g e n ohne Zusatz g e -
^onnenen Erzeugnisses  entspricht . Der Zusatz an
^uckerwaffer darf jedoch in keinem Falle mehr als ein Fünftel

e r gesamten Flüssigkeit  betragen.
sk>, E >ie Zuckerung darf nur in der Zeit vom Beginne der
Weinlese bis zum 31 . D ezem  b e r des Jahres vorgenommen
^rden ; sie darf in der Zeit vom 1. O k t o b er bis 31.
Dezember bei ungezuckerten Weinen  früherer Jahr-
8"Nge nachgeholt werden.
. Die Zuckerung darf nur innerhalb der am Weinbau
"bteiligten Gebiete des Deutschen Reichs  vor-
öküommcn werden.

Die Absicht, Traubenmaische , Most oder Wein zu zuckern,
ist der zuständigen Behörde anzuzeigen.

Auf die Herstellung von Wein zur Schaumweinbereitung
in den Schaumwcinfabriken finden die Vorschriften der Abs.
2, 3 k: ine Anwendung.

In allen Fällen darf zur Weinbereitung nur technisch
reiner nicht färbender Rüben -, Rohr -, Jnvert - oder Stärke'
zucker verwendet werden.

§ 4.
Unbeschadet der Vorschriften des 8 3 dürfen Stoffe

irgendwelcher Art dem Weine bei der Kellerbehandlung nur
insoweit zugesetzt werden , als diese es erfordert . Im übrigen
ist der Rundesrat ermächtigt , zu bestimmen, welche Stoffe
verwendet werden dürfen , und Vorschriften über die Ver¬
wendung zu erlassen. Die Kellerbehandlung umfaßt die nach
Gewinnung der Trauben auf die Herstellung , Erhaltung und
Zurichtung des Weines bis zur Abgabe an den Verbraucher
gerichtete Tätigkeit.

Versuche, die mit Genehmigung der zuständigen Be¬
hörde angestclll werden , unterliegen diesen Beschränkungen nicht.

8 5.
Es ist verboten , gezuckerten Wein unter einer Bezeichnung

feilzuhalten oder zu verkaufen , die auf Reinheit des Weines
oder auf besondere Sorgfalt bei der Gewinnung der Trauben
deutet ; auch ist cs verboten , in der Benennung solchen Weines
den Namen eines Weinbergbesitzers anzugcbcn oder anzudeuten.

Wer Wein gewerbsmäßig in Verkehr bringt , ist ver¬
pflichtet, dem Abnehmer auf Verlangen vor der Uebergabe
mitzuteilen , ob der Wein gezuckert ist, und sich beim Erwerbe
von Wein die zur Erteiluitg dieser Auskunft erforderliche
Kenntnis zu sicher» .

8 6.
Im gewerbsmäßigen Verkehre mit Wein dürfen geo¬

graphische Bezeichnungen nur zur Kennzeichnung der Herkunft
verwendet werden.

Die Vorschriften des 8 16 Abs. 2 des Gesetzes zum
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Schutze der Warenbezeichnungen vom 12 . Mai 1894 ( Rcichs-
Gesctzbl . S . 441 ) und des § 1 Abs . 3 des Gesetzes zur Be¬
kämpfung des unlauteren Wettbewerbes vom 27 . Mai 1890
(Reichs -Gesetzbl . S . 145 ) finden auf die Benennung von
Wein keine Anwendung . Gestattet bleibt jedoch , die Namen
einzelner Gemarkungen zu benutzen , um gleichartige und
gleichwertige Erzeugnisse benachbarter oder nahe¬
gelegener  Gemarkungen zu bezeichnen.

8 6 a . ( N e n) .
Ein .Verschnitt aus Erzeugnissen verschiedener Herkunft

darf nach dem Anteil benannt werden , der die Art bestimmt-
Jedoch i st die Angabe einer W e i n b e r g s l a g e
n u r d a n n zulässig , wenn der Verschnitt aus¬
schließlich aus ungezuckerten Bestandteilen
besteht.

Es ist verboten , in der Benennung ' eines Verschnittes
den Namen eines Weinbergsbesitzers anzugeben oder anzu¬
deuten.

Ein Verschnittausdeutsche m weißen W eine
mit ausländischem Weine darf nicht unter einer
Bezeichnung feilgehalten od er v erkau ft werden,
d i e d c n A n s ch e i n hervorruft , daß der Wein
deutsches Erzeugnis sei . Ein Gemisch von
Weißwein und Rotwein darf , wenn es als Rot¬
wein in den Verkehr gebracht wird , n u r u n t er
einer die Mischung kennzeichnenden Bezeichnung
feilgehalten oder verkauft werden.

D i e B e s ch r än ku n ge n d e r Be z e i ch n u n g t reffen
nicht  den Ersatz der aus der Pflege  des ) ,n Fasse
lagernden Weines sich ergebenden Abgänge.

8 7-
Es ist verboten Wein nachzumachen.

8 ' 8.
Unter das Verbot des 8 7 fällt nicht die Herstellung

von dem Weine ähnlichen Getränken aus Fruchtsäften,
Pflanzeusäften oder Malzauszügen.

Der Bundesrat ist ermächtigt , die Verwendung bestimmter
Stoffe bei der Herstellung solcher Getränke zn beschränken
oder zu untersagen.

Die im Abs . 1 bezeichneten Getränke dürfen im Ver¬
kehr als Wein nur in solchen Wortverbindungen bezeichnet
werden , welche die Stoffe kennzeichnen , aus denen sie herqe-
stellt sind.

8 9.
Auf die Herstellung von HauStrunk aus Traubeu-

maische , Traubenmost , R ü ck st ä n d e n der Wein-
b e r e i t u n g oder aus getrockneten Weinbeeren
finden die Vorschriften des 8 2 Satz 2 und der 88 3 , 7
keine Anwendung.

Die Vorschriften des 8 4 finden auf die Herstellung
von Haustrunk entsprechende Anwendung.

W er Wein g ew c r bs m ä ßig in V e r ke h r bringt,
ist verpflichtet,  der zuständigen Behörde die Herstellung
von H a u s t r u n k unter Angabe der herzustellenden Menge
und der zur Verarbeitung bestimmten Stoffe anzuzeigen;
o i e H e r st e l l u n g kann durch Anordnung d e r B e h ö r d en
beschränkt oder unter besondere Aufsicht gestellt werden.

Die als Haustrunk hergestellten Getränke dürfen nur
im eigenen Haushalte des Herstellers verwendet oder ohne
besonderen Entgelt an die in seinem Betriebe beschäftigten
Personen zum eigenen Verbrauch abgegeben werden . Bei
Auflösung des Haushalts oder Aufgabe des Betriebs kann
die zuständige Behörde die Veräußerung des etwa vorhandenen
Vorrats von Haustrunk gestatten.

8 10.
Die Vorschriften der 88 2 , 4 bis 7 finden auf Trauben¬

most , die Vorschriften der 88 4 bis 7 auf Traubeumaische
Anwendung.

8 11.
Getränke , die den Vorschriften der 88 2 , 3 , 4 , 7 zu¬

wider hergestellt oder behandelt worden sind , ferner Trauben¬
maische , die einen nach den Bestimmungen des 8 3 Abs . 1
oder des 8 4 nicht zulässigen Zusatz erhalten hat , dürfen,
vorbehaltlich der  Bestimmungen in 8 10 d es
Entwurfs,  nicht in den Verkehr gebracht werden . Dies
gilt auch für ausländische Erzeugnisse , die den Vorschriften
des 8 0 Abs . 1 und der 88 4 , 7, 8 nicht entsprechen ; der
Bundesrat ist ermächtigt , hinsichtlich der Vorschriften des 8 4,
8 8 Abs . 2 Ausnahmen für Getränke und Traubenmaische
zu bewilligen , die den im Ursprungslande geltenden Vor¬
schriften entsprechend hergestellt sind.

8 12.
Die Einfuhr von Getränken , die nach 8 11 vom Ver¬

kehr ausgeschlossen sind , ferner von Traubenmaische , die einen
nach den Bestimmungen des 8 3 Abs . I oder des 8 4 nicht
zulässigen Zusatz erhalten hat , ist verboten.

Der Bundesrat erläß  t d i e Vorschriften zur Sicherung
der Einhaltung des Verbots , e r i st e r m ä ch t i g t , die
Einfuhr von Traubenmaische , Traubenmost oder Wein zu
verbieten , die den am Orte der Herstellung geltende » Vor¬
schriften zuwider hergeslellt oder behandelt worden sind.

8 13.
Getränke , die nach 8 ) 1 vom Verkehr ausgeschlossen

sind , dürfen zur Herstellung von weinhaltigen Getränken,
Schaumwein oder Kognak nicht verwendet werden . Zu
anderen Zwecken darf die Verwenduug nur mit Genehmigung
der zuständigen Behörde erfolgen.

8 14-
Der Bundesrat ist ermächtigt , die Verwendung be¬

stimmter Stoffe bei der Herstellung von weinhaltigen Ge¬
tränken , Schaumwein oder Kognak , zu beschränken oder zu
untersagen , sowie bezüglich der Herstellung von Schaumwein
und Kognak zu bestimmen , welche Stoffe hierbei Verwendung
finden dürfen , und Vorschriften über die Verwendung zu
erlassen.

8 15.
Schaumwein , der gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten

wird , muß eine Bezeichnung tragen , dir das Land erkennbar
macht , wo er auf Flaschen gefüllt worden ist, bei Schaum¬
wein , d e s s e n K o h l e n s ä u r e g e h a l t ganz oder teil¬
weise auf ei n e m Zusatz fertig e r Kohl e n säur e
beruht,  muß die Bezeichnung die Herstellungsart ersehen
lassen . Dem Schaumwein ähnliche Getränke müssen eine
Bezeichnung tragen , welche erkennen läßt , welche dem Weine
ähnlichen Getränke zu ihrer Herstellung verwendet worden
sind . Die näheren Vorschriften trifft der Bundesrat.

Die vom Bundesrate vorgeschriebeucn Bezeichnungen
sind auch in die Preislisten und Weinkarten , sowie in die
sonstigen im geschäftlichen Verkehr üblichen Angebote mit
aufzunehmen.

8 16.
Trinkbrauulwein , dessen Alkohol nicht ausschließlich aus

dem Wein gewonnen ist, darf im geschäftlichen Verkehre
nicht als Kognak bezeichnet werden.

Trinkbrauulwein , der neben Kognak Alkohol anderer
Art enthält , darf als Kognak -Verschnitt bezeichnet werden,
wenn mindestens Vi » des Alkohols ans Wein ge'
wonnen i st.

Kognak u nd Kognak - Vers  chui t t e mllssen in I 00
Rnumteilen mindestens 38 Raumtcile Alkohol
enthalt  e n.

Trinkbranntwein , der in Flaschen oder ähnlichen Ge-
fässen unter der Bezeichnung Kognak gewerbsmäßig verkauft
oder feilgehalten wird , muß zugleich eine Bezeichnung tragen,
welche das Land erkennbar macht , wo er für den Verbrauch
fertiggestellt worden ist . Die näheren Vorschriften trifft der
Bundesrat.
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Die vom Vundesrate vorgeschriebenen Bezeicknnngen
und auch in die Preislisten und Weinkarten , somit in die
wnsliqcn tut geschäftlichen Verkehr üblichen Angebote mit
aufzunehmen.

8 17-
Wer Trauben zu Weinbereitung , Traubenmaische,

Traubenmost oder Wein gewerbsmäßig in Verkehr bringt
ai >er gewerbsmäßig Wein zu Getränken weiter ver¬
arbeitet,  ist verpflichtet , Bücher zu führen , aus denen zu
ersehen ist:

1 - welche Weinbergsflächen er abgeerntet hat,
welche Mengen o bengenannter  Stoffe er aus eigenem
Gewächse gewonnen oder von anderen bezogen und
welche Mengen er an andere abgegeben oder welche
Geschäfte über solche Stoffe er vermittelt hat;

- ■ welche Mengen von Zucker oder von anderen für die
Weiterbehandlung d . s Weines (8 4 ) oder zur Herstellung
von Haustrunk (§ 9 ) bestimmten ' Stoffen er bezogen
»nd welchen Gebrauch er von diesen Stoffen zum
Zuckern ( if 3 ) oder zur Herstellung von Haustrunk
gemacht hat;

3 . welche Mengen der im 8 bezeichnten dem Weine
ähnlichen Getränke er aus eigenem Gewächse gewonnen
oder von anderen bezogen und welche Mengen er an
andere abgegeben oder welche Geschäfte über solche
Stoffe ec vermittele hat.
Die Zeit des Geschäftsabschlusses , die Namen der Liefer¬

anten und , soweit es sich um Abgabe im Fasse oder in
Mengen von mehr als einem Hektoliter im einzelnen Falle
handelt , auch der Abnehmer , sind in den Büchern einzutragen.

Die Bücher sind nebst den auf die einzutragenden Ge-
schäsle bezüglichen Geschäftspapieren bis zum Ablaufe von

Jahren nach der letzten Eintragung aufzubewahren.
Die näheren Bestimmungen über die Einrichtung und

Pc Führung der Bücher trifft der Bundesrat ; er bestimmt,
welcher Weise und innerhalb welcher Frist die bei dem

Jukraftlretcn dieses Gesetzes vorhandenen Bestände in den
Düchern vorzutrageu sind.

8 IN-
Werden in einem Raume , der zur Herstellung von Wein

wcnt , welcher gewerbsmäßig in den Verkehr ge¬
bracht werden soll,  oder in dem Wein zum Zwecke des
Dcrkaufs gelagert wird , in Gefässen , wie sie zur Herstellung
aocr Lagerung von Wein verwendet werden , andere Ge¬

danke als Wein oder Traubenmost verwahrt , so müssen diese
Gcfüße mit einer deutlichen Bezeichnung des Inhalts an
r>ner in die Augen fallenden Stelle versehen sei» .

Bei Flaschenlagerung genügt die Bezeichnung der Stapel.
Personen , die wegen Verfehlungen gegen dieses Gesetz

^ü 'dcrholt oder zu einer Geldstrafe verurteilt worden sind,
rann die Verwahrung anderer 'Stoffe als Wein oder Trauben¬
most in solchen Räumen durch die zuständige Polizeibehörde
Untersagt werden.

8 19-
Die Beobachtung der Vorschriften dieses Gesetzes ist

°urch die mit der Handhabung der Nahrungsmittelpolizei
^trauten Behörden und Sachverständigen zu überwachen.

Zur llnterstützung dieser Behörden sind für alle Teile
°os  Reiche .S Sachverständige im Hauptberufe zu bestellen.

§ 20 .
Die zuständigen  Beamten und Sachverständigen (§ 19)

Hub befugt , außerhalb der Nachtzeit und , falls Tatsachen vor¬
igen , welche annehmen lassen , daß zur Nachtzeit gearbeitet
m>rd , auch während dieser Zeit , in Räume , in denen Trauben¬
most , Wein oder dem Weine ähnliche Getränke hcrgestellt,
Vorarbeiter , fcilgehalten oder verpackt werden , und bei ge¬

werbsmäßigem Betrieb auch in die zugehörigen Lager - und
Geschäftsräume . ebenso in die Geschäftsräume von Personen

die gewerbsmäßig Geschäfte über Traubenmaische , Trauben¬
most ', Wein , Schaumwein , weinhaltige , dem Wein ähnliche
Getränke oder Kognak  vermitteln , einzutreten , daselbst
Besichtigungen vorzunehmen , geschäftliche Aufzeichnungen,
Frachtbriefe und Bücher einzusehen , auch nach ihrer Auswahl
Proben zum Zwecke der Untersuchung zu fordern oder selbst
zu entnehmen . Ueber die Probenahme ist eine Empfangs¬
bescheinigung zu erteilen . Ein Teil der Probe ist amtlich
verschlossen oder versiegelt zurückzulassen . Auf Verlangen
ist für die entnommene Probe eine angemessene Entschädigung
zu leisten.

Die Nachtzeit umfaßt in dem Zeiträume vom l . April
bis 30 . September die Stunden von 9 Uhr abends bis 4
Uhr morgens und in dem Zeiträume vom l . Oktober bis
3l März die Stunden von 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens.

8 21.
Die Inhaber der im tz 20 bezeichneten Räume , sowie

die von ihnen bestellten Betriebsleiter und Aufsichtspersonen
sind veipflichlet , den zuständigen Beamten und Sachver¬
ständigen auf Erfordern diese Räume zu bezeichnen , sie bei
deren Besichtigung zu begleiten oder durch mit dem Betriebe
vertraute Personen begleiten zu lassen und ihnen Auskunft
über das Verfahren bei Herstellung der Erzeugnisse , über den
Umfang des Betriebs , über die zur Verwendung gelangenden
Stoffe , insbesondere auch über deren Menge und Herkunft,
zu erteilen , sowie die geschäftlichen Aufzeichnungen , Fracht¬
briefe und Bücher vorzulegen . Personen , die gewerbsmäßig
Geschäfte über Traubenmaische , Traubenmost , Wein , Schaum¬
wein , weinhaltige oder dem Wein ähnliche Getränke vermit¬
teln , sind verpflichtet , Auskunft über die von ihnen ver¬
mittelten Geschäfte zu erteilen , sowie die geschäftlichen Auf¬
zeichnungen und Bücher vorzulegen . Die Erteilung von
Auskunft kann jedoch verweigert werden , soweit derjenige,
von welchem sic verlangt wird , sich selbst oder einem der im
§ 51 Nr . 1 bis 3 der Strafprozeßordnung bezeichneten An¬
gehörigen die Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung zuzichen
würde.

8 22.
Die Sachverständigen sind , vorbehaltlich der Anzeige

von Gesetzwidrigkeiten , verpflichtet , über die Einrichtungen
und Geschästsverhältnisse , welche durch die Aufsicht zu ihrer
Kenntnis kommen , Verschwiegenheit zu beobachten und sich
der Mitteilung und Verwertung der Geschäfts - oder Betriebs¬
geheimnisse zu enthalten . Sie sind hierauf zu beeidigen.

§ 23.
Der Vollzug des Gesetzes liegt den Landesregierungen ob.
Der Bundesrat stellt die zur Sicherung der Einheitlich¬

keit des Vollzugs erforderlichen Grundsätze , insbesondere für
die Bestellung von geeigneten Sachverständigen und die Ge¬
währleistung ihrer Unabhängigkeit , fest . Er ist ermächtigt,
Vorschriften für die jährliche Feststellung der Traubenernte,
sowie über Zeitpunkt , Form und Inhalt der nach § 3 Abs.
4 vorgeschriebenen Anzeige zu erlassen.

Die weiter erforderlichen Vorschriften zur Sicherung
des Vollzugs werden durch die Landeszentralbehörden oder
die von diesen ermächtigten Landesbehörden erlassen.

Die Landeszentralbchörden sind ermächtigt,
außerdem im Einvernehmen mildem Reichskanzler
die G renz en der am Weinbau b c te iligten G ebi e te
zu bestimmen (8 3 Abs . 3 ) .

Der Reichskanzler hat die Ausführung des Voll¬
zugs dieses Gesetzes zu überwachen , insbesondere
auf die gleichmäßige Handhabung des Gesetzes hin¬
zuwirken.

8 24.
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geld¬

strafe bis zu dreitausend Mk . oder mit einer dieser Strafen
wird bestraft:

1 . wer vorsätzlich den Vorschriften des 8 2 Satz 2 , des
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§ 3 Abs . 1 bis 3 , 5 , 6 , der § § 4 , 7 , des § 9 Abs . 4 ,
der § § 11 , 13 oder den gemäß 8 10 , für die Her¬
stellung und Behandlung von Traubenmost oder Trauben¬
maische geltenden Vorschriften oder den auf Grund des
8 4 Abs . 1 Satz 3 , des § 8 Abs . 2 , des 8 9 Abs . 2
oder des § 14 vom Bundesrat erlassenen Vorschriften
zuwiderhandelt;

2 . wer wissentlich unrichtige Eintragungen in die nach § 17
zu führenden Bücher macht oder die nach Maßgabe des
8 21 von ihm geforderte Auskunft wissentlich unrichtig
erteilt , desgleichen wer vorsätzlich Bücher
oder GeschäftSpapicre , welche nach 8 17
A b s. 3 aufzubewahren sind , vor Ablauf
der dort bestimmten Frist vernichtet
oder bei Seite schafft;

3 . wer Stoffe , deren Verwendung bei der Herstellung , Be¬
handlung oder Verarbeitung von Wein , Schaumwein,
weinhaltigen oder meinähnlichen Getränken unzulässig
ist, zu diesen Zwecken anknndigt , feilhält , verkauft oder
an sich bringt , desgleichen wer einen diesen Zwecken
dienenden Verkauf solcher Stoffe vermittelt.
Stellt sich nach den Umständen , insbesondere nach dem

Umfange der Verfehlungen oder nach der Beschaffenheit der
in Betracht kommenden Stoffe , der Fall als ein schwerer dar,
so tritt Gefängnisstrafe bis zu zwei Jahren ein , neben der
auf Geldstrafe bis zu zwanzigtausend Mark erkannt werden
kann.

Auf die im Abs . 2 vorgesehene Strafe ist auch dann
zu erkennen , wenn der Täter zur Zeit der Tat bereits wegen
einer der im Abs . 1 mit Strafe bedrohten Handlungen be¬
straft ist . Diese Bestimmung findet Anwendung , auch wenn
die frühere Strafe nur teilweise verbüßt oder ganz oder teil¬
weise erlassen ist, bleibt jedoch ausgeschlossen , wenn seit der
Verbüßung oder dem Erlasse der letzten Strafe bis zur Be¬
gehung der neuen Straftat drei Jahre verflossen sind.

In den Fällen des Abs . 1 . Nr . 1 wird auch der Ver¬
such bestraft.

8 25.
Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mk . oder

mit Gefängnis bis zn drei Monaten wird bcstralt , wer den
Vorschriften des 8 22 zuwider Verschwiegenheit nicht be¬
obachtet , oder der Mitteilung oder Verwertung von Gcschäfts-
oder Betriebsgeheimnissen sich nicht enthält.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Unternehmers ein-
8 26.

Mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mk . oder mit Haft
bis zn sechs Wochen wird bestraft , wer vorsätzlich oder
fahrlässig

1 . den Vorschriften des 8 5 Abs . 1, des 8 6 Abs . 8 Satz 2,
des 8 8 Abf . 3 oder des 8 16 Abs . 1 zuwiderhandelt;

2 . den Vorschriften des 8 6 Abs . 1, 2 zuwider bei der
Benennung von Wein eine der Herkunft nicht ent¬
sprechende geographische Bezeichnung verwendet;

3 . Schaumwein oder Kognak gewerbsmäßig verkauft oder
feilhält , ohne daß den Vorschriften des 8 15 und des
8 16 Abs . 3 , 4 genügt ist;

4 . außer dem Falle des 8 24 Nr . 2 den Vorschriften über
die nach § 17 zu führenden Bücher zuwiderhandelt.

8 27.
Der im 8 26 bestimmten Strafe unterliegt ferner:

1 . wer vorsätzlich die nach Maßgabe des 8 5 Abs . 2 zu
erteilende Auskunft nicht oder unrichtig erteilt;

2 . wer vorsätzlich die nach 8 3 Abs . 4 und nach 8 9 Abs . 3
vorgeschriebenen Anzeigen nicht erstattet oder den auf
Grund des 8 0 Abs . 3 erlassenen polizeilichen An¬
ordnungen zumiderhandelt;

3 . wer vorsätzlich es unterläßt , an Gefäßen oder Flaschen¬
stapeln die nach 8 18 Abs . 1, 2 vorgeschriebenen Be¬

lli e i n e i t ii n n"

v >>"' » » 1 ringen , oder einen auf Grund des 8 18
: ii ; neu Verbote zuwiderhandelt;

4 - i o i) den von den LaudeSzentralbchörden oder
'. . int ermächtigten Landesbehörden auf Grund
> s :> ; Abs . 3 erlassenen Vorschriften zumiderhandelt;

5 . o i Vorschriften der 88 20 , 21 zuwider das Be¬
treu ii oder die Besichtigung von Räumen , die Begleitung
der Beamten oder Sachverständigen bei der Besicht
tiguug der Räume , die Vorlegung oder die Durchsicht
von Geschäftsbüchern oder Papieren , die Abgabe oder
die Entnahme von Proben verweigert , desgleichen wer
die von ihm geforderte Auskunft nicht oder aus Fahr¬
lässigkeit unrichtig erteilt;

6 . wer eine der im 8 24 Abs . 1 bezeichneten Handlungen
aus Fahrlässigkeit begeht.

8 28.

Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit
Haft wird bestraft , wer eine der im 8 27 Nr . I bis 4 be¬
zeichneten Handlungen aus Fahrlässigkeit begeht.

8 29.
In den Fällen des 8 24 Abs . 1 Nr . 1 ist neben der

Strafe auf Einziehung der Getränke oder Stoffe zu erkennen,
welche den dort bezeichneten Vorschriften zuwider hergestellt,
eingeführt oder in den Verkehr gebracht worden sind , ohne
Unterschied , obste dem Verurteilten gehören oder nicht ; auch
kann die Vernichtung ausgesprochen werden . In den Fällen
des ^ 26 Nr . 1, 2 , 3 und des 8 27 Nr . 6 kann auf Ein¬
ziehung oder Vernichtung erkannt werden.

In den Fällen des 8 24 Abs . 1 Nr . 3 ist neben der
Strafe auf Einziehung oder Vernichtung der Stoffe zu er¬
kennen , die zum Zwecke der Begehung einer nach den Vor¬
schriften dieses Gesetzes strafbaren Handlung bereit gehalten
werden.

Die Vorschriften des Abs . 1 , 2 finden auch dann An¬
wendung , wenn die Strafe gemäß 8 73 des Strafgesetzbuches
auf Grund eines anderen Gesetzes zu bestimmen ist.

Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten
Person nicht ausführbar , so kann auf die Einziehung selb¬
ständig erkannt werden.

8 30.
Die Vorschriften anderer die Herstellung und den Ver¬

trieb von Wein treffender Gesetze , insbesondere des Gesetzes,
betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln , Genußmitteln
und Gebranchsgcgenständen , vom 14 . Mai 1879 ( ReichS-
Gesetzbl . S . 145 ) , des Gesetzes zum Schutze der Warenbe¬
zeichnungen vom 12 . Mai 1894 (Reichs -Gesetzbl . S . 441)
und des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbe¬
werbes vom 27 . Mai 1896 ( Reichs -Gesetzbl . S . 145 ) bleiben
unberührt , soweit nicht die Vorschriften dieses Gesetzes ent¬
gegenstehen . Die Vorschriften der 88 16 , 1? des Gesetzes
vom 14 . Mai 1879 finden auch bei Strafverfolgungen auf
Grund der Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung . Durch
die Landesregierungen kann jedoch bestimmt werden , daß die
auf Grund dieses Gesetzes auferlegten Geldstrafen in erster
Linie zur Deckuug der Kosten zu verwenden sind , die durch
die Bestellung von Sachverständigen auf Grund des 8 10
dieses Gesetzes entstehen . Die Verwendung erfolgt in diesem
Falle durch die mit dem Vollzüge des Gesetzt betrauten
Landeszentralbchörden , durch welche die etwa verbleibenden
Ueberfchüffe auf die nach 8 17 des Gesetzes vom 14 . Mai
1879 in Betracht kommenden Kassen zu verteilen sind.

8 30rr . (Neu ) .
Der Bundesrat ist ermächtigt , im Groß¬

herzogtum Luxemburg gewonnene  Erzeugnisse
des Weinbaues den inländischen  gleichzustellen,
falls dort ein diesem Gesetz entsprechendes
Weingesetz erlassen wird.
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§ 31.
Dieses Gesetz tritt am 1. September 1909 in Kraft.
Mit diesem Zeitpunkte tritt das Gesetz betreffend den

Verkehr mit Wein, weinhaltigen und weinähnlichen Getränken,
vom 24. Mai 1901 (Neichs-Gesetzbl. S . 175) außer Kraft.

Der Verkehr mit Getränken, die bei der Verkündung
oieses Gesetzes nachweislich bereits hergestellt waren, ift jedoch
vach den bisherigen Bestimmungen zu beurteilen-

Urkundlich usw.
Gegeben usw.

N e s0 l u t i 0 n ett.
Der Reichstag wolle beschließen:

die verbündeten Regierungen zu ersuchen,
1. bei Aufstellung der Grundsätze für de» Vollzug

des neuen Weingesetzes zur besseren Kontrolle be¬
stimmte Einfuhrstatioireir für Weine, Trauben und
Traubenmaischc zu benennen und die Vorlage amt¬
licher Bescheinigungen über Herkunft und Reinheit
der Weine zu verlangen;

2. a) bei neu abzuschließendenHandelsverträgen soivie
bei Ablauf der jetzt bestehenden Handelsverträge
die Vergünstigung für ausländische Rotweine
zum Zwecke'des Verschnitts nicht mehr zu
gewähren;

l>) baldtunlichst den Entwurf eines ReichsgcsetzcS
vorzulegen, welches den Verschnitt von Weiß¬
wein mit Rotwein zum Zwecke der Herstellung
von Rotwein und den Vertrieb dieses Weines
verbietet.

- -— -- — - -—

j Berichte. t
Sr *— ■— - -- -- y -w

Aus dem Rffcittga».
ffe Aus dem Rheingau,  18 . Febr. Der Winter

hat dies Jahr, wie man zu sagen pflegt, einen langen Schwanz.
bleibt anhaltend schneeig und kalt. Man soll indessen

'"cht ungeduldig werden, wir sind immer noch im Februar,
va i>t der Winter noch im Recht und es ist besser, er be¬
hauptet dieses jetzt, als wenn er in den Frühjahrsmonaten
wiederkehrt. Langweilig ist cs für den Winzers allerdings,
denn die Weinbergsarbeiten müssen fast ganz ruhen. ĵDie
^beiten sind nun aber doch schon so gefördert worden, daß
von einem Rückstand kaum gesprochen werden kann. Wenn
vunn die langen Frühlingstage kommen, dann geht bei schönem
fetter alles um so schneller. Der Abstich der jungen Weine
'•* allenthalben beendet. Wenn sich dabei auch das Geschäft
v'cht so entwickelte, wie maip cs ĝern erwartet hätte, so ist
uoch mancher kleine Abschluß zustande gekommen. Die Preise
haben sich behauptet, aber das beste nach dem Abstich ist, daß

Güte der neuen Weine mehr und mehr anerkannt wird,
was für die FrühjahrSversteigerungcn immer als eine gute
Vorbedeutung aufgefaßt werden kann.

Au» Rheiuheffen.
* Aus Rheinhessen,  15 . Febr. In den letzten

Wochen hat sich das Weingeschäft aus freier Hand weiter
velebt. Besonders waren bessere Weine sehr gesucht. In
Gau-Bischofsheim gingen einige Partien 1905er Naturweine
zu 800—850 Mk. in anderen Besitz über, in Oppenheim
wurden 11 Stück 1906er zu 850—900 Mk. und 18 Stück
1907er zu durchschnittlich 930 Mk. verkauft. In Mettenheim
^folgten einige Abschlüsse in 1908er Weinen zu 500—540
Mark. Aehnliche Preise wurden in Dolgesheim und Sörgen-
Gch für 1908er bezahlt. In Nierstein gingen 10 Stück
1908er Mittelweine, das Stück zu durchschnittlich900 Mk.
"h- Sehr gute Geschäfte machten in den letzten Wochen

die meisten rhcinhessischen Winzergenosscnschaflen, die in Dal¬
heim, Sulzheim, Vendersheim und Wolfsheim haben ihre
ganzen Bestände in 1908er Weinen verkauft. Die Ober-
Jngcrlheimer Winzergenossenschaft hat eine größere Menge
1906er und 1907er Burgunderweine abgegeben, die Winzer-
gcnossenschaft Dalheim fast ihre sämtlichen noch liegenden
1907er und die Winzergenoffenschaft Bechtheim einen Rest
1906er und einige Fässer 1907er. Alle Preise verstehen sich
für das Stück zu 1200 Liter.

* Bodenheim,  18 . Febr. Wie intensiv der hiesige
Wciubergsbau betrieben wird, geht daraus hervor, daß bei
trockenen Fahrwegen an manchen Tagen 15 Fuhrwerke gezählt
werden, die für hiesige Weinbergbesitzer Grund— zur Ver¬
besserung des Bodens— in die Weinberge einfahren. Der
Weinbergbau erleidet hierdurch zwar eine wesentliche Ver¬
teuerung, wird aber durch Verbesserung der Qualität und
Quantität wieder ausgeglichen.

* Gau-  W ei nhei m,  16 . Februar. Es gingen 11
Stück Naturwein eignen Wachstums des Weingutsbesitzers
Johann Krämer 3. dahier durch Vermittlung der Gebr.
Köht in Pfaffen-Schwabenheim an eine Weingroßhandlung
in Köln für 525 Mk. pro Stück über.

Uon der Mosel.
,1. Von der Mosel,  16 . Febr. In de» letzten

Jahren hat es sich immer mehr gezeigt, daß die Interessen
der preußischen Weinbaugebicte gegenüber denen der süd¬
deutschen Gebiete nicht stark genug vertreten sind und diese
durch die Majorität der Süddeutschen überall überstimmt
wurden. Besonders markant ist diese Tatsache in der bekannten
Äusschußsitzung des deutschen Weinbauvereins in Frankfurt
a. M. und in neuerer Zeit in der Wcingesetzkommijsion des
Reichstages zum Ausdruck gekommen, klm hier Wandel zu
schassen und eine möglichst nachhaltige Interessenvertretung
der preußischen Weinbaugebicte zu erhalten, beschäftigt man
sich in beteiligten Kreisen mit dem Gedanken der Gründung
eines preußischen  W ei nba uv crei ns. Die Vorbe¬
reitungen und Verhandlungen mit den in Betracht kommenden
Weinbau-Vereinigungen sollen in kürzester Zeit in Angriff
genommen werden.

.1. W innigen.  16 . Febr. Trotz Kälte und wechselnder
Witterung sind die Winzer und Winzerinnen eifrig mit
Weinbergsarbeite  n beschäftigt. Die Weinberge werden
gedüngt und neugepflanzt, die Mauern errichtet oder ausgc-
bessert und die Reben geschnitten. Schon ziemlich weit ist
man mit dem Nebenschnitt vorwärts gekommen.

Gerichtliches.
* Mainz,  13 . Febr. Der 49jährigc Küfer und Wein¬

händler Joh. Peter Gehmecker  aus Hangen-Weisheim,
wohnhaft in Wendelsheim, hatte sich heute vor der zweiten
Strafkammer wegen Weinfälschung zu verantworten. Der
Landwirt Arnihäuser in Wendelsheim hatte im vorigen Jahre
von dem Angeklagten ein Fäßchen Wein bezogen, das ihm
derart mundete, daß er seinem Schwiegersohn, einem Kassen¬
diener in Frankenthal, riet, ebenfalls von dem Wein zu be¬
ziehen. Der Schwiegersohn bezog 44 Liter, machte aber die
Wahrnehmung, daß der Wein sehr dünn und, wie er sich
ausdrückte, nichts als Sprit und Zuckerwasser war. Der
Kaffendiener ließ den Wein chemisch untersuchen und die
Analyse ergab, daß der Wein überstreckt war. Das Fäßchen
wurde nun zurückgesandt, worauf der Lieferant einen recht
dummen Streich beging, indem er dem Kaffendiener eine
Zahlungsaufforderung zugehen ließ. Der Kaffendiener machte
nun Anzeige. Der WeinkontrolleurBierschenk nahm die

I Untersuchung des Weines vorgund fand in dem zurückge¬sandten Fäßchen, das noch aus der Bahn lagerte, überstreckten
Wein. Bei dem Angeklagten fand er im Keller7 Stück
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1908er Wein und ein halbes Stück Tresterwein . Außerdem
noch einen Rest von 150 Liter 1907er , von bem der Kassen¬
diener bezogen hatte . Der 1907er Wein war überstreckt,
während von dem 1908er nur ein Faß als überstreckt erschien.
Dieses Faß , sowie der Nest und das zurückgesandte Füßchen
wurden beschlagnahmt . Die chemische Untersuchung fand aber
in dem 1908er Wein nichts verdächtiges , worauf die Be-
schlagnahnie des einen Fasses aufgehoben wurde . Der 1907er
Wein — 7 ^ 2 Stück — war schon weiter verkauft und es
konnte nicht ermittelt werden , wohin er gekommen mar.
Staatsanwalt Dr . Güngerich beantragte gegen den Ange¬
klagten auf entsprechende Freiheits - und Geldstrafen zn er¬
kennen, während der Verteidiger Dr . Leop. Mayer nur wegen
des Nestweines auf eine geringe Geldstrafe plädierte . Das
Gericht war der Ansicht, daß bei der Unbestraftheit des An¬
geklagten eine Freiheitsstrafe nicht am Platze sei. Der An¬
geklagte sei überführt , den 1907er Wein rückverbessert zu
haben , auch bestehe kein Zweifel darüber , daß dieser Wein
Überstreckt morden sei. Es liege demnach ein Vergehen gegen
das Weingesetz vor . Der Angeklagte wurde zn 500 Mk.
Geldstrafe verurteilt , der Restwein und das Fäßchen , das von
dem Kassendiener zurückgesandt morden ist, insgesamt etwa
200 Liter , werden eingezogen.

* Trier , 17 . Febr . (Weinfälschung ). Bei dem Gast¬
wirt und Weinhändler Joseph Bremm zu Valwig  ander
Mosel sind gelentlich einer Kellerkontrolle 17 Fuder Wein
beschlagnahmt worden , die nach dem Gutachten der Sachver¬
ständigen erheblich überstreckt waren . Der Zuckerwasserzusatz
soll 50 bis 70 Prozent betragen haben . Wie die Verhandlung
vor der Strafkammer ergab , hat Bremm leichten Obermoseler
und Nahewein mit Zuckerlösung vermischt und dieses Pro¬
dukt dann zu Schleuderpreisen als „ Valwiger Wein " ver¬
kauft . Der Staatsanwalt beantragte eine Geldstrafe von
2000 Mk . und Einziehung des beschlagnahmten Weines.
Das Gericht verurteilte den Angeklagten zn einer Geldstrafe
von 100 Mk., außerdem wurde auf Einziehung von l6 Fuder
überstreckten Weines erkannt.

Verschiedenes.
* Winkel,  17 . Febr . Die Bewegung für den neu

zu gründenden „ Nheingauer Weinbauverein " findet hierorts
lebhaften Widerhall . Man ist vom Winzer bis zum Wein¬
gutsbesitzer der Ansicht, daß die Wünsche der Winzer , wenn
sie sich einheitlich zusammenscharen , nicht nngehört verhallen
werden . Es versammelten sich gestern Abend eine größere
Anzahl von Weinbergsbesitzern im „ Kaisersaal " ( I . Ros«),
um Stellung zu dem Entwurf der Statuten zu nehmen.
Nach denselben sollen auf je 30 Mitglieder 1 Ausschußmit-
glied entfalle ». Da die Zeichnungen zum Beitritt bereits
über 120 betragen , kommen deren 5 auf die Ortsgruppe
Winkel . Gewählt wurden als Ausschußmitglieder die Herrn:
Graf von Matuschka -Greiffenklau , Adam Naß , Erwin Hirsch¬
mann , Andreas Basting , Ad. Herber . Aus der Versammlung
heraus wurden Wünsche zu kleinen Abänderungen des Ent¬
wurfs laut , welche die vorgenannten Herren vertreten wollen.
Herr Sekretär Koch-Eltville schilderte in eingehender Weise
die dem Reichstage vorliegenden Gesetzentwürfe über Wein-
ftcutr und Weingesetz. Mit der Verwerfung jeglicher Be¬
steuerung war man einig , indessen befriedigten die im Wein¬
gesetz vorgesehenen scharf begrenzten Vorschriften über Buch¬
kontrolle , polizeilische Anmeldung des üblichen Haustrunks
usw., für dey Klein -Winzer , nicht.

* Eltville,  14 . Febr . Die hiesige „Zentralver -
kaufsgesellschaft deutscher Winzervereine"
dürfte in den nächsten Tagen den so lange schon vorausge¬
sehenen Konkurs anmelden . Der Vorschlag der Gesellschaft,
sich unter Zahlung von 45 pCt . mit den Gläubigern aus¬

einanderzusetzen, hat nicht die Billigung aller Gläubiger ge¬
funden . Unter letzteren befindet sich auch eine Sektfirma
mit einer Forderung von 200 Mk . (Der Konkurs ist mittler¬
weile angemeldet worden . Die Red .)

* Die Landwirt schaftskam in er der Provinz
Rh ein Hessen  schreibt : Die deutsche Landwirtschaftsgesell¬
schaft wird auf ihrer diesjährigen landwirtschaftlichen
W a n d e r a u s st e l l u n g in Leipzig  wieder eine Wein-
kosthalle errichten , in der die Möglichkeit geboten ist, Weine
aus sämtlichen deutschen Anbaugebieten in charakteristischen
Gewächsen zu kosten und zu trinken . Es werden nur Aus¬
steller oder Genossenschaften mit Eigenbau -Weinen in dieser
Kosthalle zugelassen. — Die definitive Auswahl der Weine
aus allen Weinbaugebieten ist dem Sekretär des Landwirt¬
schaftskammer -Ausschusses für Rheinhessen , Oekononlierat Dr.
Ziegenbein -Alzey übertragen . Die geschäftliche Leitung der
Kosthalle hat ein von der deutschen Landwirtschafts -Gesellschaft
angestellter Verwalter , der mit den Ausstellern unter Verant¬
wortlichkeit der deutschen Landwirtschafts -Gesellschaft abrechnet.
Die Auswahl der auszustellenden Weine aus dem Großherzog-
tum Hessen nimmt der Laudwirtschaftskammer -Ansschuß für
Rheinhessen durch eine hierfür gewählte Kommission vor und
trägt auch die Kosten für Platzmiete und Fracht nack und
von der Ausstellung . — Der Aussteller hat die Wahl , von
jeder auszustellenden Sorte 50 ganze oder 50 halbe Flaschen
einzusenden . Im Anschluß an die Kosthalle wird eine fach¬
männische Weinprobe veranstaltet werden , zu der Weine kosten¬
los mit 0 Flaschen einzuliefern sind und an der auch Weine,
die nicht in der Kosthalle zum Ausschank kommen, beteiligt
werden können . Der Weinbau der Provinz Rheinhessen war
auf den seitherigen Ausstellungen der D . L.-G . stets würdig
vertreten . Die rheinhessischen Weine , von den kleineren und
mittleren Gewächsen an bis zu den Spitzen erfreuen sich zu¬
nehmender Beliebtheit , wie durch vie Tatsache bewiesen wird,
daß die Weine aus dem Weinbangebiet „ Rheinhessen " stets
schon an den ersten Ausstellungstagen ausverkauft waren . •—
Auch für die vom 17 . bis . 22 . Juni in Leipzig stattfindende
Ausstellung handelt es sich dann », den Weinbau der Provinz
Rheinheffen würdig zu präsentieren . Es werden deshalb
Winzer und Winzervereine aufgefordert , sich an der Veran¬
staltung zu beteiligen und ihre Proben (2 Flaschen ä 3U
Liter ) unter Ausfüllung eines Anmeldeformulars bis spätestens
25 . d. Akts. an den Landwirtschaftskanliner -Ausschuß in Alzey
einzusenden . Anmeldeformulare verabfolgt dieser Ausschuß
auf Verlangen kostenlos.

* Sektkellerei Ehr.  Adt . Kupfer borg  u . Eo . ,
Konimandit -Gesellschaft auf Aktien in Mainz.  Die un¬
günstige wirtschaftliche Lage bat einen starken Rückgang des
Dividenden -Vorschlags von 19 Proz . i. V . auf 10 Proz . für
1908 mit sich gebracht . Der Nettogewinn einschließlich Vor¬
trag stellt sich auf 314,700 Mk. ( i. V . 486,575 Mk .), wo¬
von 60,000 Mk. ( i. V . 85,000 ) zu Abschreibungen und Rück¬
stellungen verwandt und 12,738 Mk. (i. V . 8,546 Mk .) vor¬
getragen werden sollen. Die Ausschüttung der Dividende
erfordert 175,120 Mk. (i. V . 285,456 Mk ), so daß als
Tantieme für den Aufsichtsrat und die persönlich haftende»
Gesellschafter 66,841 Mk. (i. V . 107,573 Mk.) verbleibe ».

* Neu stadt  a . d. Hdt ., 16 . Febr . (Ausbau der Wein¬
kontrolle.) Dem nunmehr erschienenen pfälzischen LandratSab-
schied ist zu entnehmen , daß der Betrag von 2880 Mk . für
Anstellung eines zweiten Weinkontrolleurs für die Pfalz ge¬
nehmigt worden ist. Die bisher aushilfsweise beschäftigte»
zwei Chemiker werden auch weiterhin als 4 . und 5 . Assistente»
beibehalten werden , wofür ein Betrag von 4080 Mk . auS-
geworfen ist.

>1. Oberfell, (Mosel ) 18 . Febr . Hier fand am 14-
Febr . im Saale des Hern Pulh eine gutbesuchte Versammlung
von Landwirten und Winzern statt . Schriftführer Pesch sprach



Nr. 8. Jl li c i » h g u c v M c i n ,i c i t u n » Seite 65.

über Tätigkeit und Aufgaben des Rheinischen Bauernvereins
mit dem Erfolg , daß sich nach mehrere Anwesende dem Ver¬
ende anschlossen.

* Berlin,  16 . Febr . La n d m i r t s ch a f t s r a t
11 n b Weinges  c tz. Der deutsche Landivirtschaftsrat trat
heute zusammen . Graf Schwerin -Löwitz teilte das ange-
ttndigte Erscheinen des Kaisers für morgen mit . Staats-

UfretciL- von Bethmann -Hollmeg begrüßte die Versammlung
" " " ' o»s des Reichskanzlers und in seinem eigenen Namen.
Erster Gegenstand der Tagesordnung mar die Beratung über
"kn Entwurf des Weingesetzes . — Landrat Groote befür¬
wortete die Annahme der von der Konimission des Reichstages
?uu, Weingesetz vorgeschlagenen Resolutionen.
- , * Be ilin.  16 . Febr . I » der heutigen Sitzung des
leichtzbankdirektoriums wurde der Wechseldiskont  von

aus 3 ' / ,̂ Prozent , der L o m b a r d z i n s f u ß von 5 auf
li  Prozent herabgesetzt.

* Stockholm,  18 . Febr . Beide Kammern des Reichs-
nahmen heute das Gesetz betreffend die Herabsetzung

Weinzolles an.

- $>J Ausland . l
- &

V o ir den i t a l i e n i s eh e n Bl ärkt  e n.

Ol -V . Rom,  15 . Febr . (Eigenbericht ; Rachdruek ver¬
boten ) . Die Ruhe dauert an und es sieht gar nicht so aus,
uls ob sie baldiger Lebhaftigkeit Platz machen werde . Etwas
bot auch das kalte Weller dazu beigetragen , das Geschäft zu
Oerlangsamen , das siet> kaum vor einem Monat befriedigend
^Galten dürfte . Im Modenese und im Rezziano herrschte
Merdings reger Verkehr , doch kam dies nur daher , daß die
^ 'Üller äußerst niedrige Preise akzeptierten , nur um ihre Keller
"was zu leeren und Geld in die Hände zu bekommen . So¬
wohl in Astj als in den anderen Gegenden der Provinz
^ “'ffonbrieu sind recht gute rote Tafelweine zu vorteilhaften
Bedingungen zu haben , ohne daß sich jedoch viele Käufer
" " stellen . Auch in der Provinz Padua führen alle Bemühungen
"ur za geringen Umsätzen . Die schon sehr niedrigen Preise
"egen daher noch weiter nach unten . Etwas mehr Nachfrage
wocht sieh im Veronese und am Gardasee bemerkbar , auch
" ' Toscana herrscht etwas Begehr , von einem befriedigenden
■Mcbrift kann aber nicht die Rede sein . Still geht es in
o" Romagna her , ebenso kann in Apulien der Umsatz nur

"P durchaus ungenügend bezeichnet werden . Die wenigen
Abschlüsse beziehen sich auf kleine Biengen . Die Destillationen
haben ihre Ankäufe vorläufig eingestellt , iir der Absicht , noch
!" ohr auf die Preise zu drücken , jbie Besitzer sind aber ent-
^chlossen, weitere Nachlässe .nicht eintrelen zu lasse » . In den
Weinbergen sind die Arbeiten wieder ausgenommen worden,
~}e infolge des schlechten Wetters unterbrochen werden mußten,
^eder in Kalabrien noch in den Abruzzen machen sich Au-

ä̂ cben eines wiedererwachenden Verkehrs bemerkbar . Die
Eigener möchten gern verkaufen , denn ihre Keller sind noch
" )e voll , tun aber wohl nicht genug , um Käufer heranzn-

^ehen . J „ Sizilien erscheint das Holz der Reben nicht in
lliiz» gutem Zustande , man meint also , daß die diesjährige Ertite
" ' ckl reichlich ausfalle » werde . Die Preise der Weine sind
" " verändert , aber als nominell zu bezeichnen , da fast gar
keine Umsätze zustande kommen.

Von d e lt englischen Märkt  e n.
O . W . London,  15 . Febr . (Eigenbericht ; Nachdruck

"erboten ) . Das Geschäft lag sehr still und es ist wenig AuS-
"cht vorhanden , daß es sich in naher Zukunft lebhaft gestalten
wird . Einige Nachfrage herrschte für Champagner , französische
Rotweine dagegen fanden verhältnismäßig wenige Käufer.

Die Verschiffungen von Portweinen betrugen im Januar
8651 Pipes ( Großbritannien 2574 ) gegen 9026 in 1908
und 9424 Pipes in 1907 . Die Scherryausfuhr belief sich
auf 2351 Butts gegen 2337 in 1908 nnd 2293 in 1907.
Brandy lag ruhig , Whisky ziemlich rege . Auch Rum war
in letzter Zeit etwas besser gefragt , was mit auf das kalte
Wetter zurückzuführen ist . Die hohen Preise für Jamaica-
Rum beeiirträchtigen das Geschäft , angesichts der kleinen Vor¬
räte bleiben die Abgeber aber sehr fest.

V o n den französischen Märkte  n.
01V . Paris,  15 . Febr . ( Eigenbericht ; Nachdruck ver¬

boten ) . Trotz der billigen Preise ist der Umsatz am hiesigen
Platze noch klein und werden sowohl feine als gewöhnliche
Weine nur in geringen Mengen entnommen . Die Arbeiten
in den Weinbergen wurden in letzter Zeit durch das Wetter
ziemlich begünstigt und nehmen daher guten Fortgang . Anderer¬
seits war die Temperatur aber auch vielfach kalt genug , um
das Umfüllen unter günstigen Bedingungen zu gestatten . Das
Resultat ist im allgemeinen befriedigend , die aus eilig ge-
ernten Trauben hergestellten Weine lassen allerdings viel zu
wünschen übrig . Im Bordelais sind einige bedeutende Ab¬
schlüsse gemacht worden unv es scheint , als ob sich der Um¬
satz jetzt dort lebhafter entwickeln werde , Mödoc aus bourgeois
und bourgeois superieurs von 1908 wurden zu 400 — 500
Frank per Tonne verkauft . In Burgund und im Beaujolais-
Maconnais ist der Verkehr noch still , besonders in Rotweinen,
während für weiße einige Nachfrage herrscht . Die Weine
der letzten Ernte haben sich sehr gut geklärt und einige Be¬
sitzer ziehen sie bereits ab , die meisten warten jedoch bis zum
Mäiz . Ruhe waltet noch in der Champagne vor , der durch
den Frost im Dezember entstandene Schaden erweist sich als
unbedeutend . In den südlichen Gegenden war durch Schnee¬
fall der Verkehr unterbrochen worden , scheint sich nun aber
reger gestalten zu wollen , die Preise haben keine wesentlichen
Veränderungen erfahren.

3 »,v Scv
Wer aufmerksamen Auges die Verhältnisse des deutschen Wein¬

baues verfolgt, der muß finden, daß es um die Kultur der deutschen
Rebsorteu und die Erträge deutscher Weinberge herzlich schlecht steht.
Eine Reihe ungünstiger Verhältnisse lvirken so innig zusammen, daß
die Zukunft des deutschen Weinbaues, insbesondere aber des Oualitäts-
lveinbaues völlig in Frage gestellt erscheint.

Auf der Suche nach den Ursachen der fortgesetzten Mißernten
stößt mau überall auf die gefährliche Perouospora und auf die Hen-
uud Sauerwnrmplagr ; dazu tritt da und dort in stärkerem Grade
das Oibium auf. Man hat berechnet, daß bis zu O-, des ursprüng¬
lichen Behangs den vorstehendenSchädlingen zum Opfer fällt nnd
dadurch die Winzer mehr und mehr der Verarmung entgegengeführt
werde».

Den Weiubergbrsitz hat ganz besonders der Wurmfraß um
za. 50"ch und mehr eiitmcrtet und in manchen Gegenden völlig un»

.verkäuflich gemacht. Gegen die Wurmschädigunghat man in neuerer
Zeit 2 Mittel, besonders im Anslande mit Erfolg probiert - Das
„Nikotin" und das altbekannte „Schweinfurter Grün ". Die beiden
Büttel können mit der Kupfertalkbrühe in bestimmten Verhältnissen
pro 1Ul) Liter zur Verspritzttug kommen und zwar möglichst kurz vor¬
der Blüte. Trotzdem man init diesen.Mitteln ganz schöne Erfolge
erzielte, fomite mn» doch der Wnrmplage nicht in dem lvünschenswerten
Manße Herr werden. Es blieb immer noch eine solche Menge Schäd¬
linge übrig, daß mau nach wirksameren Büttel» Ausschau halten
muß nnd zwar richteten sich diese allgemeinen Wünsche auf ein solches,
das durch verschiedene Zusätze so ziemlich gegen die meisten Schädlinge
wirksam werden kann.

Gegen die pflanzlichen Schädlinge konnte bisher nichts Besseres
anfgefnuden werden, als das lange bekannte nnd gut wirkende Kupfergift
in den Kupferkalk- nnd Kupfersodabrüheu. Gegen die tierischen Schäd¬
linge haben >vir aber in Schacht « O b st bau mka r b oli ne u in ein
vorzüglichesErgänznngsmittel, dar erwiesenermaßenweit besser wirkt,
als Nikotin nnd Schweinfurter Grün und dabei den Vorzug besitzt,
gegen Menschen nnd Haustiere nicht giftig zu wirken wie jene.

Mit Schachts Obstbaumkarbolineumsind in den letzten Jahren
von den verschiedensten Seiten ausgedehnte gründliche Versuche in den
schlver heimgesuchlen Weinbaugegcnden des deutschen Reiches — an
der Haardt , an der Mosel u. s. w. — gemacht worden, und zwar
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mit glänzendem Resultat. Die Art der in den letzten beiden Jahren
ans diesem Gebiet erzielten Erfolge eröffnet dem Kampf gegen die
Rebschüdigcr ganz erfreuliche Aussichten und dürfte ihn iii gänzlich
neue Wege leiten.

Inzwischen dringt die Knude von den gemachten gute» Erfahrungen
mehr und mehr in die beteiligten Kreise ein und immer mehr beteiligen
sich die Fachleute an der Ausforschung und Klarlegung der uenge-
sehaffenen Sachlage.

Wer sich,,ä0'r über die eminent wichtige Frage der Bekämpfung
der Nebschädlinge unter Verwendung von Schachts Obstbaumkarbolineum
informieren will.̂ der unterziehe den dieser Nummer beiliegenden Prospekt
der Firma F. Schacht , B r a nn sch iveig, welche das in Obst°
bankreisen schon allenthalben besten Rufes sich erfreuende bewährte
Schachts Obskbanmkarbolineum herstellt, einer genauen Durchsicht.
Dem Anschein nach dürfte dieses Präparat berufen sein, eine großg
Rolle auch im Weinbau zu spielen, denn sein billiger Preis (100 kg,

Mk. franko) in Verbindung mit seiner sicheren Wirkung ermög¬
licht jedem Weinbergbesitzer und Obstzüchter die Anwendung des vor-j
züglichen Mittels auch im Großen.

* (fimij ., >,s; e»o«de, »tlieh ist Mc Steig «»»,„ g des
Windbetriebes in Landwirtschaft und Gelverbe, seitdem ein leistungs-I
fähiger Motor geschaffen ist. Die „Deutschen Windtnrbinen-Werlo
Rudolph Brauns  in Dresden lügen der heutigen Nummer einen
Prospekt über ihre Stahlwindturbiue Herkules bei. Ans dem Ver¬
zeichnis der ,111 Jahre 1908 ausgeführten Anlagen ergiebt sich, daß
diese Kraftmaschine hauptsächlich für Antrieb landwirtschaftlicher und
gewerblicher Maschinen, Wasserversorgung für Gemeinden und Ent¬
wässerungsanlagen benntzt wird, während sich die Erzeugung von
Elektrizität durch die erforderliche teuere Akkumulatorenbatterie nur
langsam einsührt. Welche volkswirtschaftliche Bedentuug dieser Betrieb
durch Nutzbarmachungvon Kräften, die sonst ganz verloren gehen,
erlangt hat, ergiebt sieb ans dem Nachweis, daß die von dieser Firma
in einem Jahr gelieferten Anlagen 1,270,000 Pferdekraftstnudeu ent¬
wickeln, wofür sonst 240000 Ckr. Steinkohlen erforderlich sein würden.
Da dieses Kapital ja nun Jahr ans. Jahr ein erspart wird und in
ledern Jahr eine glnche Anzahl neuer Anlage» binzntritt, so kommen
ganz gewaltige Snmmeu heraus, die dem Nationalvermögen durch
die Ausniitznng der überall zur Verfügung stehenden Windkraft er¬spart werde».

Literarische».
Der  große Zeitungskatalog der Ha äsen stein L Vogler

Aktie uge sel l scha ft , eine allseitige gerngesehene und beliebte Ncujahrs-
gabe, gelangt in diesen Tagen zur Ausgabe und dürfte auch diesmal
bei ihren zahlreichen Geschäftsfreundenfreudige Aufnahme finden. In
eleganter Ausstattung und handlicher Form  mit seinem
gediegenen , erheblich erweiterten und mit großer
Sorgfalt und Sachten nt ui  s bearbeiteten Inhalt  ist und bleibt
der Katalog für jeden  bedeiitenderen Inserenten ein unentbehr-
licher stlatgeber.  Der Katalog enthält alle Zeilungen und Zeit-
luinuen bei imb bilbcl mit fei nein übrigen rcidjbnüigeit, mit
weiteren praktischen Neuerungen versehene» Inhalt ein Nachschlage¬
werk ersten Ranges . Ein Jahres-  und besonders praktisch ae-
sialteter Notiz -Kalender  gestattet Eintragungen für jeden Tag
des Jahres. Diesem folgen wissenswerte Bestimniungen über den
Post - und Telegraphen -Verkehr, Reich  s b an kwe se  n re. re.
sowie ein Verzeichnis sämtlicher Agenturen der Kaaseu-
stein n. Vogler Aktiengesellschaft,  weiter ein Ortsregister
welches das sofortige Auffinden der an den betreffenden Plätzen er-
scheinenden politischen Zeitungen  ermöglicht. Die nach Branchen
aufgefuhrten Fachzeitschriften,  ferner die Kurs - und Reise-
b ucher »sw ., sowie eine große Anzahl e mpfehlenswerter An¬
zeigen  von Zeiinngen und Zeitschriften bilden den Schluß des
Kataloges,  der zu seinen zahlreichen Freunden noch weitere ge¬
winnen durfte. Die Kalender-Rubrik dieses Kataloges kommt für die
Folge gaitzlich in Fortfall. Dafür gibt die Haaseustein und Vogler
Aktiengesellschaft Anfang jeden Jahres einen besonderen Kalender-
Katalog  heraus.

Drucku. Verlag von Julius Etienne Wwe. (Otto Etienne), Oestrich.
Verantwortlich: Otto Etienne,  Oestrich a. Rh.

Schwefel -Schnitten
mit Asvest -Kinlagc, Z>. W. H. M.

Spezialität : Nichtabtropfend
anerkannt bester Faßbraud, sowie alle anderen Qualitäten in nur

Prima arsenikfreier Ware, fabriziert und offeriert

Rob . Drexhage , Wiesbaden,

äii ifpr Küm'stt. Ipfirimftnff für HIpiid,(Dfifr
unif(Oartpiißaii zu(ßpiTpiilipima. Ä

fi ii ben im Jahre 1SKH> folgende Uiiterrichtskurse statt;
1. Oeffentlicher Reblaus-Kursus am 18. 19. und 20. Februar,
2. Obstbau-Kursus vom 18. Februar bis einschl. 10. März.
0. Baun,wärter-Kursus vom 18. Februar bis einschl. 10. März,
4. Obftbauninnchkursusvom 26. bis einschl. 01. Juli,
0. Baumwärteruachknrsus vom 26. bis einschl. 81. Juli,
6. Obstverwertuugsknrsns für Frauen vom 2. bis 7. August,
7. Obsiverwertnngrknrsus für Männer vom9. bis 19. August,
8. Analiisenkursnö vom 4. bis 14. August,
9. Heseknrsus vom 16. bis 27. August,

Das Unterrichtshonorar beträgt:
für Kursus I : nichts
für Kursus3 11. -1 : für Preußen 20 Mk., für Nichkpreußen(auch

Lehrer) 00 Mk. Preußische Lehrer sind frei. Personen, die
nur am Nachknrsus(Nr. 4) teilnehmeii, zahlen8 Mk., Rickst-
preußen 12 Mk.'

für Kursus i 11. 5 ; Preußen sind frei ; Nichtpreußen zahle»
10 Mk. und wenn sie nur am Nachkursus(Nr. 5) teilnehme»,5 Mk.

für Kursus <i u. 7:  für Preußen je 6 Mk., für Nichtpreußen je9 Mk.
für Kursus H 11. i». für Preußen je 20 Mk., für Nichtpreußen

je 2a Mk., wozu noch2.1Mk. für Gebrauchsgegenstände und
1 Ml. für Bedienung kommen.

Annieldnngeu sind zu richten bezüglich der Kurse2 bis 7 an
die Direktion der Königl. Lehranstalt, bezüglich des Kursus 9 an de»
Vorstand der pflnnzeuphpsiologischen Versuchsstationder Königl. Lehr¬
anstalt und bezügl. des Kursus8 an den Vorstand der oenocheniischen
Versuchsstationder Königl. Lehranstalt.

Wegen Zulassung zum Reblanskursus(Nr. 1) wollen sich Preußen
an den Herrn Oberpräslbenien. der Provinz ihres Wohnsitzes, Nickst'
Preußen nn ihre Landes-Negierung wenden.

WeitereA»sknnst ergeben die von der Anstalt kostenfrei zn bc-
ziehcnden Sahnngen.

Geisenheim, den 18. November 1908.
Der Direktor Professor Dr. Wortmanu, Geh. Regiernngs-Rnt

M rikii i dk  WefsnSierg'
Baumaterialien -Handlung,

Telefon 181, WIESBADEN , Herderstr. 10.

Lieferung' sämtlicher Baumaterialien.
Kanalisationsartikel , Isolierplatten etc.

Spezialität:
A"s“ runB  Bodenbelägen.EÄX

Wandverkleidungen
in glasierten Wandplatten , von den einfachsten bis zu

den reichsten Mustern;
Glasdcckeu in jeder beliebigen Ausführung-

Ausstellungsladen: beste Herder - und Körnerstrasse.

flestillatenrsclinle Basel [Mm
1. Kurse für Destillateure . Dauer 2 Wochen.
2. Kurse für Weinhändler . Dauer 2 Wochen.
3. Kurse für alkoholfreie Industrie . Dauer 2 Wochen-
4. Spezialkurse zur Herstellung alkoholfreier Wein«

aus vergohrenen Naturweinen und alkoholfrei«1’
Liqueure . Dauer 1 Woche.

Das Verfahren ist bisher  geheim . MC* Prospekte gratis.

* « Sämtliche Drudifachen* «
liefe «** vt 'vMitpt unb billigst

Druckerei der„Rbeingauer meiuzeitung.“
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nach dem Stande vom 20 Februar.
Termin:
9.

10.
15.
16.
17.
18.
19.
Lg.

Mürz

Lg.
25.
25.
26.
29.
29.
29.
80.
80.
31.
31.
1.
2.
3.

April

5.
11.
11.
11.
15.
15
16.
16.
16.
19.
19.
20.
20.
20.
20.
21.
21.
21.
22.
23.
Lg
26!
26.
27.
27.
27.
28.
28.
29.
29.
29.
30.
30.
30.
3. M
3!
4.
4.
4.
4.
5
5.
5.
5.
5.
6.
6,
6. *
7. "

Ort: Versteigerer: Terniiii: Ort: Versteigerer:
Hambach
N.-Ingelheim

Bürgermeister Grobe. 7. Mai Bingen Rotwein-Zentrale Ahrweiler
Winzer-Genossenschaft. 7. Krenznach Rittergut Bangert.

Maikammer A. Spier. 7. „ Forst F . L. Spindler -Steinmetz.
Lorch Vereinigung Lorcher WeingntSbesitzer. 7. „ Forst Gg. Ang. Moßbacher.
Bingen Komnierzienrat R. AvenarinS. 10. „ Bingci, Kommerzienrat Jnl . Espenschied.
Mainz Fran voii Joeden. 10. „ Forst Jos . Krätzer.
Mainz Bodenheimer Winzer-Verein 10. „ Forst Adolf WerlO.
Eltville Landwirtschaftliche Zentral -Darlehns¬ 11. „ Hochheima. M Aschrott'sche Gntsverwaltniig.

kasse Eltville. 11. „ Wachenheim Bürklin-Wolff.
Edenkoben Eilgen Schneider. 12. „ N.-Ingelheim Winzer-Genosselischaft.
Mainz Großh. Hessische Weinbau-Domäne. 12. „ Forst Emil Biebel.
Haardi Friedrich Förster. 12, „ Gimmeldingen Winzer-Genossenschaft.
Mainz
Mainz
Bingen

Großh. Hessische Wcinban-Doniäne. 13. „ Eltville Frhrl . Langwerth von Slminern'sche
I . B. Riffel.
Jakob Krüger. 13. „

Forst

Giitßverwaltnng und Kellerei.
Fraiiz Herber.

Haardt Ph . I . Krumrch Wwe. 13. „ I . I . Spindler Wwe. imb Erbeii.
Mainz Math. Leber Erben. 13. „ Ahrlveiler Weinbaii-Verein.
Oberwesel Hermann Hammes. 14. „ Eltville Gräfl . Eltzischc Verivaltiiiig.
Bingen Seligmann Simon. 14. „ Forst W. Schcllhorn-Wallbillich.
Deidesheim G. Siebeiis Erben. 15. „ Erbach Kgl. Prinzl . Administratton zu Schloß
Bingen
Mainz

Jos . Phil . Mever Erben.
Major Liebrecht'sche Verwaltung. 17. „ Eltville

ReinhartShansen.
Dr . Weil, Kiedrich.

Deidesheim Landwirtschaftliche Zentral - DarlehnS- 17. .. Nicderkirchen Winzer-Verein.
kaffe für Deutschland. 18. .. Hattenheim Gräfl. voll Schönborn'sches Rentaint.

Ober-Ingelheim Winzer-Genossenschaft. 18. ., „ Fürstl . von Löwenstein' iche Verwaltung.
Haardt
Bingen

Fr . Will). Müller Wwe. ». Erben. 18. „ Eduard Engelmann.
I . Landaii Söhne 18. „ Dürkheim Dr . Dittrich'schc Gutsverivaltung.

Mainz Anton Riffel. 19. „ Mittelheini E. Windolf.
Mnßbach I . HcllNicr. 19. „ „ Josef Schneider.
Nicrstcin Geschwister Schlich. 19. „ „ U voii Stosch, Biittelheini.

Fr . Baiier. 19. .. Wachenheiin Wachenheimer Winzer-Vereinigung.
Mainz Georg Schiuitt. 21. „ Mittelheim. H. Berlin Ww.
Kreuznach LoniS Eiigelsmann u. Sohn.

2ld. Köhler.
21. „ Geschiv. Böhmffche Verwaltung.

Gimmeldingen 21. „ „ Adam Herber.
Bingen Karl Erne. 11. „ „ Frz . von Brentano'sche Vcrwallniig.
Haardt Oskar Müller. 22. „ SchloßVollrads Gräsl. Matnschka-Greiffenklauff'che Kel¬
Mainz Heinr. Schlamp Erben, Ricrstein.
Münsterb.Bing. Will). Schmitt. 24. „

lerei iiiid Güterverwaltung.
Schloß Johannisberg Fürstl . v. Metternich'schcDoin.

Ungstein Ungsteincr Winzer-Verein. 25 ,. „ Kommerzienrat Josef Krayer.
Gimmeldingen Friedr . Wilhcliii Reiß. 25. „ „ voii Miimm'schc Gntsvcrivaltniig.
Mainz Karl Gunderloch. 25. „ Dürkheim Gcbr. Bart.
Bingen Altbürgermeistrr Ferdiiiand Llllinann. 26. „ Geisenheim Gräfl . von Jngelhelin'sche Verwaltung.
Deidesheim F . P . Buhl. 26. Josef Bnrgeff.
Deidesheim F . Kiinmich. 26. „ „ I . Espenschied.
Mainz Wallot'sche GntSvcrivaltiUig. 27. ., KlostcrEberbach Kgl. Domäne.
Haardt Fr . Fischer Wwe. » Erben. 28. „ RndcSheim Kgl. Doiiiänc
Rüdesheim Ferd. Ochs Wwe. Erben. 1. Juni Oestrich Vercinignng WeiiigntSbesitzer Oestrichs.
Dürkheim E . Christman»-R >tter. 2. „ Hallgarteii Verein Hallgart. WeingntSbesitzeri. L.
Rüdesheim Vcreiliigte RüdeSh. Weiiigntsbesttzer. 3. „

'4. „ Eltville
Hallgartencr Winzer-Genossenschaft.

Bad Kreuznach PH. ». Heb. Baiiin. Landwirtschaftl. Zcntral -DarlehnSkassc
KöiiigSbach Königsbachcr Winzer-Verein, E. G.

Ant.'gJos/ Sahrholz Wive.
7. ,, Hochheunn.M. Wmzer-Verem E. G.

Lorch 7. .. „ Frhrl . v. Jnngenseld'sche Verwaltung.
Deidesheim
Mainz

Deidesheimer Winzer-Verein, E . G. 8. „ Hallgar 'en Verein Hallgart. WcingutSbesitzeri. L.
Rikola Racke Erbeii. 3. ., Oestrich I Vcreiiiig. Ocstrichcr WcingutSbesitzer.

Kreuznach Wilhelm EngelSniaiin. 11. „ Geisenheim Vereinig. Geisenheim. WeingntSbesitzer.
Bad Dürkheim C. ESlvein'sche Gntsverwallung. 14. Johaiinisbcrg Winzer-Verein.
Kiedrich Kiedricher Winzer-Verein E. G. 15. .. Hallgarteii Hallgar teuer Winzer-Äercin.
Mainz Jean Senfter. 16. Oestrich 1 Vereinig. Oestricher WeingntSbesitzer.
Deidesheim G. A. Stabiler Wtw. Wegen lveitcrer AnSknnft ivende man sich an die
Oestrich Winzer-Verein.
Wochenheim Bürklin-Wolff.
Zell August Golieu.
Lorch Lorcher Winzer-Verein.
Hochheini ci. M. Georg Krocschell.
Deidesheim ft. Deinhard(ö. Minuiug).
Haardt I . Degen.
Bingen Leonhard Bradeu Söhne.
Bingen Georg Racke.
Rierstei» C. H. Diehl (Phil. FinckffcheS Weingt.)
Deidesheim G. Sibcns Erben.
Deidesheim G. Dietz II.
Hallgarte» Hallgartencr Winzer-Verein.
Kreuznach Karl Voigtländer, Weingut Rotenfels.
Deidesheim L. A. Jordan(Baffermann-Jordan).
Rauenthal Winzer-Verein.

Expeditiond.„Rheingauer Weinzeitung"
(fachmännische Ausknnftstelle für Wein-

verfteigernngen — Telephon No. «),
woselbst auch alle auf eine Versteigerung bezüglichen Arbeiten, wie

Festsetzung des Termins.
Druck der Weinlisten, Eteig -Nrn. und

Steigscheine,
Lieferung von Kommissionär- u. Weinhändler-Adresse«,

Versandt der Weinlisten an die Wei »-
händler und -Kommissionäre,

Besorgung der Weinversteigernngs-Anzeigen
in die nnr drstgeeignetsten

Blätter — unter Gewährung hohen Rabatt» — u . s. w. zur
prompten und billigsten Erledigung übernommen werde».
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Uorläufige Anzeige.
Der Unterzeichnete bringt mit Dienste »«L, - SN4. :ir.,i i<>oo

seine 1907er und 1908er Kreszenz
U»t . 40 OttmmcvH)

zur Versteigerung. Näheres später.
Per Peri 'tmii de»

Corcbcr rUinzer-Uereinr€. 6

Bor läufige Auzeige
Unsere diesjährigen Wein-Versteigerungen finden nur

Donnerstag , den 4». Mai nnd
Dienstag , den 15 Juni statt.

Alles Nähere später
Der Vorstand de»

ßallgartener Ainzer-Uereinsk 6.

Wein-l )ersteiger ung
z» Kieder - Ingelheim » . Kh.

Mittwoch, de« 10 . März 1009 , vormittags 11' Uhr,
leiht die

Ainsergenossenschakl nieder-lngelheim
e. 6 m. u. st.

im Gasthaus „Zum goldenen Hirsch"

IO Stück 1907er Weißweine
12 Hall,stück 1900er u.
36 Halbstück iinO
7 Viertelstück 1907er
aus guten imb besten Lagen, worunter feine Auslesen, öffentlichversteigern.

Probetage am 8 ., 9 . nnd 10. Februar, sowie am «»., ®*
undH. März in der Kellerei der Genossenschaft.

Der Vorstand.

Rotweine,
Ktthburgunder

und Spätrot

Vorläufige Anzeige.
Am 7.  21 «»tt 1000 versteigern wir

crt. HO Halbstiick 1005er , 1007er n. l !>08ec
Nauenthaler Natur -Weine.

Näheres später.

Der Pötftnni) des llnunitljahr WM-Nmiils
H. Cr», nt. u. K.

Vorläufige Anzeige,
Niittwoch , den 2.

nnd Dienstag , den 8 Jnni ds . Js.
versteigert der

Herein ImUpctmer iOeingiifsOefiêr
(ft. tu. it. {*, tu Liqnidation

in seinem Kelterhause, jedesmal
za . 70 Halbftiick 1008er Weine.

Uorläufige Anzeige.
Unsere diesjährige Wein-Versteigerung findet arn

Donnerstag , den 3 . Jnni
statt. Näheres später.

Der Vorstand der
Winzer ßenofjenfcbaft stallgarten.

Vorläufige Anzeige.
2Ilsnt «tHl, Otfl» 14. 1008 versteigern wir

ca , 56 Halbstück 1908er
Johannisberger Natur -Weine.

Der Vorstand de»
$ofianiüs6etcip Mmzer-Verems

H m. u. K.

zu tsreli im Nhcingau.
Dienstag, den 16. März 1909, vormittags IIl/2 Uhr,

bringt die

..Vereinigung Lorcher Weinguisbesitzer"
>m ,, ^ um : Utcii . e,\ Ocn Hof " S11

(Nh.stugau), folgende, selbstgezageneund selbstgr-
kelterte 2t (tOtr4n «in « aus besseren und besten Lage»
der Gemarkung Lorch zur Versteigerung:
1 Halbftiick 1003er , 4 Halbstiick lOOleiv

I Ltiick und 5 Halbstiick 1005er,
2 Stiiek nnd 4 Halbstüek 1000er , 14 Stuck

und 22 Halbstüek 1007er
und 3 Stiiek und 0 Halbstüek 1008er.

l - eel »et «rAe r Donnerstag, den 4. und Donnerstag,
den l l . März 1909, sowie am Versteigerungstage vor der
Versteigerung jeweils im „Rheinischen Hofe".'

!Nittn »och , 17. Ntärz d. - »., v »rm . ll 1/., Itljr , im Saolc
des „ Englischen rtzose»" Vingen a . Ühein läßt Herr
Hanptinann a . D . uud H »mntev }t«nvat

n . Avenarius,
Weiugut8besit *er in Gaii -Algcsheiin , Ingelliei »"

und Ockenheim <iri >« inlx «8« » )
(ftit » :!Utjc »li ( imcr , Gckei »̂
ft eint er und riiederhei «" '

lach «» IVeisztveitte,

d>a »t-?llgeslt «in »er ttttd
2«» gell «eitner riotnetn «,

H 1 »». 5 2 StLret lOOOe»
101 S'2 IvOSerII 1 6 2 I»O7«r
16/2 .. 24 lOO.'.er
122 .. 5/4 ,, I9OO«r1.»2 .. 6 4 li »O7«r

»vorunter sein « rln »l «sen , öffeutlid) versteigern.
2(Jlgemetit « probetage : I » der Kellerei des Versteigerer?

gegenüber der Station Gau-MgeSheim ain IO., 11., 12., 13. und 1ä-
März, sowie in Bingen im Versteigernngslokateam 17. März vor
und während der Versteigerung. Ans Wunsch Taxliste nnd Proben-
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Nur durch eine
Volldüngung

werden

Höchsternteo

M- (iŴ Uungeialil
$r l 'AM *<>& i

finden in den Interessenten -Kreisen zweck¬
entsprechende u.weite Verbreitung durch den

Mainzer Anzeiger
(General-Änzeiger)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ BR HB K ■ ■ H HO El ECJSi
El

In Mainz sind alle Weinhandiungen , |Hoteliers u. Weinwirte Abonnenten. ia
In Rheinhessen und dem Rheingau |
hat das Blatt unter den Wein -Inter - «
essenten die stärkste Verbreitung , h

Terminkalender der Weinversteigerungen.
Berichte über Vorproben , Versteigerungen etc.
Annoncen nehmen alle Annoncen - Bureaus

entgegen.

15|2 Stück selbstgezogene naturreine
1905er Weine

hat abjiigrtifii

V. Heilll, König!. Oberaintmann,
Stativ » Nieder Walluf am Rhein.

Ph . Mayfarth & Co.
Frankfurt a . M . u Berlin N ., Ohausseestr . <8.

Hydraulische Pressen
mit zwei ausfahrbaren Körben.

Obst- und Trauben-Mühlen
ltundkeltern, Kastenkeltern

in allen Grössen.

Unerreicht in
Leistung und

Giite.

Stephan Dries , Kisten-Fabrik,
Wiesbaden, Oranienstrasse 21.

Telefon 788 - Telefon 788

Spezialität:
Weinkisten, mit und ohne Verschluss.

Preisliste gratis

Erstklassige Korkenfahrik
sucht überall bestens eiliges.

Vertreter.
Weiukommissiounrebevor¬
zugt. Off.». F. P. T. 588mt
Rudolf Mosse , Frankfurt a . M.

Vergessen Sie es nicht!
Lehmann & flssmy

Tuchfabrik
S p r e tu b e r n 32

verknot direkt ah Fabrik
Anzug - , Paletot - ,

• Joppen -, Hosen - und
J Westen - Stoffe , jedes

IE Mass an Private ru im-
erreicht billigen Preisen.

Muster an Jedermann frei.

Auskunft und aussübrtiche Broschüren kostenlos
durch die LandtvirtschaftlichcAnskunftstelle

des KalishndikatS G. m. b. •<&.,
Cöln a. Rh., Komödienstr. 71/73.
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Kreiiznaclicr Maschinenfabrik Filter - und Asbest -Werke

Zementfässer mit Giasausfütterung
vorzüglich zur Lagerung von

Wein , Branntwein , Sprit , Obstwein , Oel , Petrol usf.

Anlagen in allen
Borsari&Co

Theo Seitz, Kreuznach,
Zweigniederlassungen : Wien , Mailand , London . Lager : Paris , I5nenos-Aires und Melbourne.

Die
40nur höchste

’t Auszeichnungen.

Seit 11*05:

3 Staatspreise
3 Grands Prix
Istaatl,Verdienst¬
medaille

2 Ehrenpokale

'scheu mm

Zum direkten Durchpumpen
10 P lJ J ’ll eingerichtet u. unter Luftabschluss — — - - ■1/bOld. Medaillen. arbeitend. Häuser aus allen Ländern der Erde

stellen aut der höchsten Stufe der
Vollkommenheit und sind allen
anderen Systemen weit überlegen.

lieber 30 000 Apparate für alle Be¬
triebsarten geliefert.

Leber 1000 „ Asbest - Riesen¬
filter Seitz “ in zirka (i Jahren ver¬
kauft, und mehr als 200 grosse Filter
der verschiedensten Systeme dagegen
umgetauscht.

Oliinzende Anerkennungen erster

in heftfituierter Gegend des Ober-
GlsasfeS mit iiufeerft solid gebautem
gewölbtem Keller mit 500 Hektol.
Faßinhalt bis zu 1000 Hektol. Faß
aufnahmefähig, mit Schuppen
Stallung re. nebst 8 ha Bode»,
meist Neben, infolge Todes des
Besitzers

]it verkaufen.
Offerten unter T. 646 an

Maasenstein & Vogler A. Ci.,
Strassburg i. Eis.

Melk',»verdienst! Schreiben Sic
an ,1. Kosenstein, Koblenz 12.

|||fein-Etiketten
in grosser Auswahl.

Layer und Extraanlertiyuny
Rob. Hesse& Co.

Magdeburg
Kostenfreie Zusendung des

Muster -Sortimentes A.

Mehrere jüngere tüchtige,
Küfer

gesucht.
Karl Acker, 6. m. b. H.,

Wiesbaden , Marktplatz No . 7.

Pct . Pcvabs,
Wem- Kommissionsgeschäft,

im Rheingau.

Ein schönes
* Gesicht *

ist eine Empfehlungskarte a»
alle Herzen , welche Mutter
Natur ihren Lieblingen mit
auf (len Weg gegeben bat.
Leider können sich dieses Vor¬
zuges nur sehr wenige erfreuen.
Eine rosige Haut und einen
feinen Teint , kann sich jedoch
— Dank der Fortschritte der
Kosmetik - heutzutage jede
Dame selbst , durch Anwendung
der geigneten Mittel ver¬
schaffen. Ein solches Mittel ist

(JROLIOH’s HEU¬
BLUMENSEIFE ::
: : AUS BRÜNN,

erzeugt aus dem Extrakte wertvoller
Wald - und Wiesenblumen , verjüngt
und verschönt dieselbe die Haut.
Das Haar wird nach Gebrauch von
Grolich 's Heublumenseite voll und
wellig . Weiters leistet Grolich ’s
Heublumenseife als Kinderseife un¬
schätzbare Dienste . Preis eines
Stückes für mehrere Monate aus¬
reichend 50 Pfg . Käuflich in Apo¬
theken , Drogerien , und Parfümerien.

Oestrich : Geseliw. Nagler,
Winkel : R. Klämer Kautmann. Job-

tdr . Aliendorf.

Heim ’s patent.
Keller -Oefen*

Für  Zolikrll er : Polen »jQ
Aiissenfouerung

Einige wenig gebrauchte

Elektromotor -Pumpen,
so gut wie neu,

unter voller Garantie ,‘iusserst billig abzugeben:
desgleichen auch

div . Zirkular - , Saug - und Druckpumpen.
Philipp Hilge , Hainz,

Giesserei , Pumpen - und Armaturen -Fabrik.

ff «2111  PI
Drahtspanner und Weinbergsstäbe

aus L und T - Eisen liefert von 40  Pfg . an
B. Strieth, Winkel.

stehen zu Diensten.
E. Denn , Ofenfabrik

Kaiserslautern.

Zucht - u. Legehühne **
l»este Eierlegef
Persendet gut u. billig

M. Becker,
Geflügclhof

Weidenau 72 a (Xieg )*
Telephen 679, Amt Siegen,

Preisliste gratis und franko-
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